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TOP 69: 

Verordnung zur Anpassung nationaler Rechtsvorschriften an die 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der 
Verbraucher über Lebensmittel 

Drucksache: 220/17 und zu 220/17

I. Zum Inhalt der Verordnung 

Die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbrau-
cher über Lebensmittel gilt grundsätzlich seit dem 13. Dezember 2014. Mit der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 wurden das allgemeine Lebensmittelkenn-
zeichnungsrecht und das Nährwertkennzeichnungsrecht zusammengeführt und 
an neue Entwicklungen angepasst; das bisher geltende Richtlinienrecht (Richt-
linie 2000/13/EG und Richtlinie 96/496/EWG) wurde abgelöst. Weiterhin gilt 
seit dem 1. April 2015 die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1337/2013, 
durch die die Angabe des Ursprungslandes oder Herkunftsortes auf dem Etikett 
von frischem, gekühltem oder gefrorenem Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Ge-
flügelfleisch vorgeschrieben wird. 

Ziel dieser Verordnung ist es, das nationale Recht an die Vorgaben der Verord-
nung (EU) Nr. 1169/2011 anzupassen, insbesondere mit der EU-Verordnung 
gleichlautendes und ihr entgegenstehendes nationales Recht aufzuheben sowie 
ergänzende nationale Durchführungsvorschriften einschließlich sanktionsrecht-
liche Tatbestände von Verstößen gegen die Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 oder der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1337/2013 zu schaffen. 

Den inhaltlichen Schwerpunkt der Verordnung bildet die Lebensmittelinforma-
tions-Durchführungsverordnung (LMIDV). Im Mittelpunkt der LMIDV steht 
die nationale Ausgestaltung der sich unmittelbar aus der Verordnung (EU) Nr. 
1169/2011 ergebenden Pflicht zur Angabe der in Anhang II der Verordnung 
(EU) Nr. 1169/2011 aufgelisteten Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder 
Unverträglichkeiten auslösen, auch bei loser Ware. Die Regelungen in der Vor-
läufigen Lebensmittelinformations-Ergänzungsverordnung vom 28. November 
2014 über die Art und Weise der Kennzeichnung von Stoffen oder Erzeug-
nissen, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen, bei unverpackten 
Lebensmitteln (BGBl. I S. 1994) haben sich bewährt und werden fortgeführt 
und ergänzt insbesondere durch die Regelungen über die Kennzeichnung loser 
Ware, die im Hinblick auf ihren unmittelbaren Verkauf vorverpackt und End-
verbrauchern zur Selbstbedienung angeboten  wird. 
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Ferner sind Regelungen zur Verwendung der deutschen Sprache für in 
Deutschland vermarktete Lebensmittel Gegenstand dieser Verordnung. Ent-
sprechend den Interessen der Wirtschaft und dem Informationsbedürfnis der 
Verbraucher wird für Bier weiterhin ein Zutatenverzeichnis vorgeschrieben. 
Weiterhin regelt die LMIDV die innerstaatliche Durchführung der Gewährleis-
tung einer angemessenen Beobachtung zusätzlicher Darstellungen von Nähr-
wertinformationen, wie sie freiwillig von den Lebensmittelunternehmern auf 
den Verpackungen zusätzlich zu den künftigen Pflichtangaben in Form einer 
Tabelle (Nährwerttabelle) verwendet werden dürfen. 

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz
empfiehlt dem Bundesrat, der Verordnung nach Maßgabe von fünf Änderungen 
zuzustimmen. Mit den Änderungen sollen überwiegend redaktionelle Korrektu-
ren in der Verordnung vorgenommen werden. 

Der Gesundheitsausschuss und der Wirtschaftsausschuss empfehlen dem 
Bundesrat, der Verordnung zuzustimmen. 

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus Drucksache 220/1/17 ersichtlich. 


